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Erhebung von Zusatzbeiträgen nach § 242 SGB V 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in der Geschäftsstelle sind in den letzten Tagen Fragen zur Handhabung des 
Zusatzbeitrages und zu Verfahrensregelungen eingegangen, und zwar sowohl für 
Bewohner stationärer Einrichtungen, als auch für Besucher der Werkstätten für 
behinderte Menschen. 

Der Bundesverband Lebenshilfe hat auf seiner Internetseite darüber informiert, dass 
Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß § 41 ff. 
SGB XII diesen kassenindividuellen Zusatzbeitrag nicht tragen müssen. Diese 
Auffassung wird von der Geschäftsstelle geteilt. 

Geschäftsstelle�
 
 

 
 

 
An die  
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
gemäß Verteiler 
 
per E-Maill 
 
Nachrichtlich: 
 
Bundesvereinigung Lebenshilfe 
BAG:WfbM 
BMAS, Herrn Schell 
 
 

BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
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Der Sozialhilfeträger muss auch den Zusatzbeitrag übernehmen, wenn er den Beitrag 
zur Krankenversicherung leistet, oder bei der Einkommensbereinigung berücksichtigen.  

Will eine Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erheben, obwohl der Beitrag zur 
Krankenversicherung vom Sozialhilfeträger übernommen wird, müsste die Abrechnung 
direkt mit dem zuständigen Sozialhilfeträger erfolgen. 

Die Frage der Tragung und Erstattung des kassenindividuellen Zusatzbeitrages für 
Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen ist in Tz 8.5.3 (Seite 83) der 
Werkstattempfehlungen geregelt.  

Danach ist der Zusatzbeitrag grundsätzlich vom Krankenkassenmitglied zu tragen. Für 
Werkstattbeschäftigte, deren tatsächliches Arbeitsentgelt den nach § 235 Abs. 3 SGB V 
maßgeblichen Mindestbeitrag nicht übersteigt (im Jahre 2010: 511 €), wird jedoch der 
Zusatzbeitrag vom Werkstattträger übernommen und vom zuständigen Reha-Träger 
erstattet. 

Zu Verfahrensfragen hat die BAG WfbM auf ihrer Internetseite eine Empfehlung 
abgegeben, die aus Sicht der Geschäftsstelle mitgetragen werden kann. Die 
Empfehlung ist als Anhang beigefügt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. 
Bernd Finke 
 
 


